
 
Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses 
 

B e k a n n t g a b e 

Bei der am 10. März 2024 vorgenommenen Wahl zum Kirchenvorstand sind folgende Mitglieder der Ge-

samtkirchengemeinde gewählt worden: 

 

Wahlbezirk Benstorf 

1. Sabine Reich-Meyer, Benstorf 

2. Uwe Noll, Benstorf 

 

Zu Ersatzkirchenvorsteherinnen und Ersatzkirchenvorstehern sind in folgender Reihenfolge gewählt wor-

den: 

1. ----- 

 

Wahlbezirk Hemmendorf 

1. Iris Jasper, Hemmendorf 

2. Gaby Hillmer, Hemmendorf 

 

Zu Ersatzkirchenvorsteherinnen und Ersatzkirchenvorstehern sind in folgender Reihenfolge gewählt wor-

den: 

1. ----- 

 

Wahlbezirk Lauenstein 

1. Nicole Winckler, Lauenstein 

2. Claus-Peter Willems, Lauenstein 

 

Zu Ersatzkirchenvorsteherinnen und Ersatzkirchenvorstehern sind in folgender Reihenfolge gewählt wor-

den: 

1. ----- 

 

Wahlbezirk Oldendorf  

1. Silke Schütte, Oldendorf 

2. Heike Knoke, Oldendorf 

 

Zu Ersatzkirchenvorsteherinnen und Ersatzkirchenvorstehern sind in folgender Reihenfolge gewählt wor-

den: 

1. ----- 

 

 

 

 

 



Wahlbezirk Osterwald 

1. Sönke Schild, Osterwald 

 

Zu Ersatzkirchenvorsteherinnen und Ersatzkirchenvorstehern sind in folgender Reihenfolge gewählt wor-

den: 

1. ----- 

 

Wahlbezirk Salzhemmendorf 

1. Axel Schmiechen, Salzhemmendorf  

2. Dirk Albrecht, Esperde 

 

Zu Ersatzkirchenvorsteherinnen und Ersatzkirchenvorstehern sind in folgender Reihenfolge gewählt wor-

den: 

1. ----- 

 

Wahlbezirk Wallensen 

1. Hans-Heinrich Götte, Thüste 

2. Diana Schaumann, Wallensen 

 

Zu Ersatzkirchenvorsteherinnen und Ersatzkirchenvorstehern sind in folgender Reihenfolge gewählt wor-

den: 

1. ----- 

 

 

Jedes wahlberechtigte Gemeindemitglied kann innerhalb einer Woche nach der Bekanntgabe des Wahler-

gebnisses schriftlich Beschwerde gegen die Wahl erheben. Die Beschwerde ist schriftlich beim Kirchenvor-

stand, Kirchplatz 7, 31020 Salzhemmendorf oder beim Kirchenkreisvorstand, Am Mönchehof 2, 31061 

Alfeld einzureichen und kann nur mit einer Verletzung gesetzlicher Vorschriften, die das Wahlergebnis mit 

überwiegender Wahrscheinlichkeit beeinflusst hat, begründet werden. Über die Beschwerde entscheidet 

der Kirchenkreisvorstand. 

 

Salzhemmendorf, 14.03.2024 

Ort und Datum (das Datum ist zugleich Beginn der Beschwerdefrist)  

 

 

 

 

 

 


